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li Düsseldorf. Für Steuerzahler, die
eine Steueramnestieerklärung nach
dem so genannten Strafbefreiungs-
erklärungsgesetz (StraBEG) abgege-
ben haben, nützt es offenbar nichts
mehr, wenn dieWertpapierspekula-
tionsbesteuerung als Folge des Ur-
teilsspruchs desBundesverfassungs-
gerichts im Verfahren des Steuer-
rechtsprofessors Tipke auch in den
sie betreffenden Jahren für verfas-
sungswidrig erklärt wird. Das ergibt
sichaus einemBeschlussdes Finanz-
gerichts Baden-Württemberg. Die-
ses hatte den Antrag eines Steuer-
amnestierten abgelehnt, die Vollzie-
hung des Amnestie-Steuerbeschei-
des hinsichtlich derWertpapierspe-
kulationseinkünfte aufzuheben.
Damit gehen alle diejenigen vo-

rerst leer aus, die gehofft hatten,
dass sich die nacherklärte Einkom-
mensteuerschuld in den auf 1998 fol-
genden Jahren ermäßigen könnte.
Für die Jahre 1997 und 1989 war in

demUrteil aus Karlsruhe die Speku-
lationssteuer für verfassungswidrig
erklärt worden. Das Finanzgericht
wies aber darauf hin, dass im lang-
wierigeren Einspruchs- und Klage-
verfahren geklärt werden könne, ob
der nacherklärte Betrag auf einer
ganz oder teilweisen verfassungs-
widrigen Besteuerung beruhe und
deshalb erstattet werdenmüsste.
Die Amnestie-Erklärung konnte

noch bis Ende März des Jahres abge-
gebenwerdenundgewährte Straffrei-
heit auch hinsichtlich verschwiege-
ner Wertpapierspekulationsein-
künfte der Vergangenheit. Die Nach-
versteuerung erfolgte zu einemdeut-
lich geringeren Steuersatz und war
daher schon deshalb ein günstiges
Geschäft. Der Antragsteller hatte im
März 2004 Wertpapierspekulations-
gewinne für 1999 und 2000 vonmehr
als 520 000Euro nacherklärt und hie-
rauf 25 %Steuernnachgezahlt. Als be-
kanntwurde, dass dieWertpapierspe-
kulationsbesteuerungwegenmangel-

hafter tatsächlicher Kontrolle von
Spekulationseinkünften durch die Fi-
nanzämter im Jahr 1998 verfassungs-
widrigwar, legte derAntragsteller ge-
gen die Steuerfestsetzung aus seiner
eigenen Erklärung Einspruch ein,
über den das Finanzamt aber noch
nicht entschieden hat.
Das Finanzgericht hielt ihm

§ 10 Abs. 4 des StraBEG vor, nach
dem die Aussetzung der Vollziehung
der Steuernachzahlung ausgeschlos-
sen ist, um die strafbefreiende und
die Steuerschuld tilgende Wirkung
derAmnestieerklärung auf jeden Fall
eintreten zu lassen. Dies gilt auch für
die nachträgliche gerichtlicheAufhe-
bung der Vollziehung. Somit bleibt
die Steuerrückzahlung in allen Fällen
von der Einlegung eines Einspruchs
und dessen ungewissemAusgang ab-
hängig.
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DÜSSELDORF. Die Altersversor-
gung des Geschäftsführers schien
gesichert. In seinemAnstellungsver-
trag stand, dass er vonderGmbHne-
ben seinemGehalt eineAlters-, Inva-
liden- undWitwenrente bekommen
sollte. Seine Freude war jedoch
nicht von Dauer. Die Pensionszu-
sage sei zu früh erteilt worden, ent-
schied das Finanzamt. Ehe der Ge-
schäftsführer nicht seine Probezeit
bestanden hatte und die neugegrün-
dete Gesellschaft seine Leistungsfä-
higkeit beurteilen konnte, hätte er
keine Pensionszusage bekommen
dürfen, bestätigte derBundesfinanz-
hof (BFH). Pech für die GmbH, die
nun wegen der Rückstellung für die
Pension keinen steuermindernden
Abzug vomGewinn geltendmachen
darf. Die Pensionszusage sei eine
verdeckteGewinnausschüttung, ent-
schied das Gericht.
Als verdeckte Gewinnausschüt-

tungen, kurz vGA genannt, bezeich-
net das Finanzamt nicht nur Pensi-
onszusagen, sondern alle Operatio-
nen, die nur ein Ziel haben: Unter-
nehmensgewinne soelegant abzulei-
ten, dass im Haupttopf nichts mehr
für das Finanzamt abzuschöpfen
bleibt. Ihre Merkmale sind perfekte
Tarnungund ständigwechselndeEr-
scheinungsformen. Jeder geldwerte
Vorteil, denGesellschaft undGesell-
schafter einander gewähren, kann
Gegenstand einer vGA sein, die
dazu führt, dass das Unternehmen
die vGA nachträglich als Einkom-
men mit Körperschaft- und Gewer-
besteuer versteuernmuss. Darunter
fällt zum Beispiel ein uneinbringba-
res Darlehen oder der Verzicht auf
die Geltendmachung einer ansons-
ten durchsetzbaren Schadensersatz-
forderung gegen einen Gesellschaf-
ter. Selbst die Ausgaben für die Be-
wirtung von Gästen hat die Finanz-
verwaltung schon als vGA entlarvt,
wenn gleichzeitig der Geburtstag
des Geschäftsführers zelebriert
wurde.

Besonders problematisch für
GmbHs und Ursache für eine Le-
gion einander teilweise widerspre-
chender Finanzgerichtsurteile ist
die Frage,wanndasGehalt einesGe-
schäftsführers, der zugleich Gesell-
schaft ist, als vGA anzusehen ist.
Grundsätzlich lässt die Finanzver-
waltung es nur zu, die Bezüge des
Gesellschafter-Geschäftsführers als

Betriebsausgabe vom steuerlichen
Gewinn abzuziehen, wenn sie ange-
messen sind. Als Prüfungsschema
zieht sie unter anderem ein BMF-
Schreiben von 2002 mit einer einer
Gehaltsstrukturuntersuchung he-
ran. Um das zu widerlegen, sollten
Unternehmer und deren Berater im
Einzelfall begründen,warum ihrGe-
schäftsführergehalt angemessen ist,

rät SteuerberaterOrtwin Posdziech,
der seine eigene Erfahrung in der Fi-
nanzverwaltung seit langem an Un-
ternehmer und Berater weiter gibt.
Als erstes prüft das Finanzamt,

ob die einzelnen Bestandteile der
Vergütungnur aufGrunddesGesell-
schaftsverhältnisses vereinbartwur-
den – ob sie also nur gezahltwerden,
weil der Geschäftsführer zugleich
Gesellschafter ist und demnach ein
nicht als Gesellschafter beteiligter
Dritter solcheBezüge nicht erhalten
würden. Überstundenvergütungen
für Geschäftsführer werden bei-
spielsweise automatisch als vGA an-
gesehen. „Überstundenvergütun-
gen sind nicht mit dem Aufgaben-
bild eines Geschäftsführers verein-
bar und führen deshalb in vollem
Umfang zu einer vGA“, warnt
Rechtsanwalt Rolf Schwedhelm,
Partner der Kanzlei Streck Mack
Schwedhelm.
Als zweites nimmt das Finanz-

amtdieHöhederübrigenGehaltsbe-
standteile unter die Lupe und prüft
wiederum, ob das Gesellschaftsver-
hältnis Ursache für die jeweilige
Höhe von Festgehalt, Pensionszusa-
gen, Tantiemen ist. Alles, was nicht
angemessen erscheint, bekommt
den Stempel vGA.
Drittens addiert das Finanzamt

die übrigen Vergütungsbestandteile
zusammen und prüft, ob ihr die Ge-
samtsumme angemessen scheint.
Hält sie beispielsweise ein Gesamt-
jahresgehalt von 400 000 Euro für
angemessen, der Geschäftsführer
aber ein Festgehalt von 350 000
Euro und eineTantieme von 150 000
Euro bekommt, setzt sie in Höhe
von 100 000 Euro eine vGA an.
Wollen GmbHs das widerlegen,

gibt die Rechtsprechung Argumen-
tationshilfe, da sie der Verwaltungs-
auffassung oft krass widerspricht,
etwa bei den Tantiemen. „Besteht
die Vergütung zum Teil aus varia-
blen Bezügen, so kann deren Ange-
messenheit – jedenfalls wenn es
sich umGewinntantiemen handelt –
nicht isoliert betrachtet werden,

wie das die Finanzverwaltung an-
nimmt“, erläutert Schwedhelm mit
Hinweis auf den BFH. Laut BFH
muss nur die Gesamtausstattung
des Geschäftsführers angemessen
sein, also die Summe des jährlichen
Entgelts, bestehend aus festem und
variablem Gehalt, der Pensionszu-
sage, privater Pkw- und Telefonnut-
zung und Versicherungen.
Dabei gestattet der BFH eine ge-

wisse Bandbreite. Nur der überstei-
gende Betrag gilt als vGA. Beurtei-
lungskriterien sind Art und Umfang
derTätigkeit unddie Ertragsaussich-
ten der Gesellschaft. Wird nahezu
der gesamte Gewinn durch die Ge-
samtvergütung abgesaugt, ist das un-
angemessen. Weiterer Maßstab ist
der Fremdvergleich. Ist das, was der
Chef bekommt, branchenüblich?
„Manchmal empfehlen wir, sich von
vornherein abzusichern, indemman
das vorgesehene Gehalt von einer
Unternehmensberatung begutach-
ten lässt“, sagt Schwedhelm. Das ist
umsowichtiger, als laut BFHdieAn-
gemessenheit eine Sachverhalts-
frage ist, die abschließend vom Fi-
nanzgericht und nicht etwa vom
BFH zu entscheiden ist.
Zu beachten sind auch die Forma-

lien. Verschärft gilt das für herr-
schende Gesellschafter, die mehr als
50 Prozent der Gesellschaft besitzen.
Bei ihnen müssen sämtliche Verein-
barungen von vornherein, also nicht
rückwirkend, schriftlich und rechts-
wirksam geschlossen werden, sonst
nimmt das die Rechtsprechung als
ein Indiz für eine vGA. Eine Beson-
derheit gilt hier für die Pensionszusa-
gen, die für alle, also auch für die
nichtbeherrschenden Gesellschafter
der Schriftform und der Rechtsver-
bindlichkeit bedürfen.Völlige Sicher-
heit haben GmbHs trotzdem nie.
“Letztlich bleibt die vertraglicheFest-
legung einer Vergütung ein Glücks-
spiel des Beraters und seines Man-
danten“, sagt Schwedhelm.

Perfekte Tarnung für GmbH-Gewinne
Die richtigen Argumente hebeln das Prüfungsschema der Finanzämter zur verdeckten Gewinnausschüttung aus

HANDELSBLATT, 8.6.2005
mwo ERFURT. Der Kampf um Mit-
glieder zwischen den Gewerkschaf-
tenkönnte sich künftig erheblich ver-
schärfen. Jedenfalls hat das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in Erfurt den
Weg hierfür frei gemacht. Nach dem
Urteil ist die Mitgliederwerbung
auch bei Mitgliedern der Konkur-
renzdurch dieKoalitionsfreiheit ver-
fassungsrechtlich geschützt.
Damit wiesen die obersten Ar-

beitsrichter eine Klage der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) gegen eine
Werbeaktion der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG) im Deut-
schen Beamtenbund ab. Diese hatte
im Oktober 2002 neue Mitglieder
mit einem Mitgliedsbeitrag von nur
einemEuromonatlich im ersten Jahr
geworben.Mit den „Sonderkonditio-
nen zum Kennenlernen“ sprach sie
auch gezieltMitglieder derDGB-Ge-
werkschaft GdP an. Mit ihrer Klage
verlangte dieGdP, dieKonkurrenzge-
werkschaft müsse solche Aktionen

unterlassen. Der Mitgliedsbeitrag
von nur einem Euro je Monat sei in
keiner Weise kostendeckend. Das
Angebot sei daher unlauter und ver-
letze die GdP in ihrer Koalitionsfrei-
heit.
Auf dieses Grundrecht stützte

sich umgekehrt auch die DPolG, und
das BAG gab ihr Recht: Ihre Werbe-
aktion gehöre zu der im Grundge-
setz garantierten Betätigungsfrei-
heit der Koalitionen. Eine gewerk-
schaftliche Mitgliederwerbung sei
erst dann unzulässig, „wenn sie mit
unlauteren Mitteln erfolgt oder auf
die Existenzvernichtung der ande-
ren Gewerkschaft gerichtet ist“.
Dies sei hier nicht der Fall gewesen,
urteilten die Erfurter Richter. Zu-
dem habe die DPolG die Vergünsti-
gungen nicht nur GdP-Mitgliedern,
sondern auch bislang nicht organi-
sierten Arbeitnehmern angeboten.
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mwoKASSEL. EntlasseneArbeitneh-
mer, die sich aus Unwissenheit nicht
unmittelbar nach Zugang der Kündi-
gung arbeitslos gemeldet haben, be-
kommen trotzdemdas volleArbeits-
losengeld. Wie das Bundessozialge-
richt (BSG) in Kassel entschied, ist
die gesetzlich vorgesehene Kürzung
nur zulässig, wenn dem Arbeitneh-
mer seine umgehende Meldepflicht
bekannt war.
Als Konsequenz müssen Unter-

nehmen nicht mehr fürchten, dass
entlassene Arbeitnehmer versu-
chen, bei ihnen Regress zu nehmen.
Denn vor den Arbeitsgerichten hat-
ten bereits erste Arbeitnehmer ver-
sucht, sich dieKürzungals Schadens-
ersatz von ihrem ehemaligenArbeit-
geber zurückzuholen, weil der mit
der Kündigung nicht auf die umge-
hende Meldepflicht hingewiesen
habe. Nach dem Kasseler Urteil
droht eine solche Forderung nun
nichtmehr.

Früher reichte es aus,wennentlas-
sene Arbeitnehmer sich am ersten
Tag ihrer Arbeitslosigkeit beim Ar-
beitsamtmeldeten. Seit Juli 2003 ver-
langt das Hartz I-Gesetz von Arbeit-
nehmern, die eine Kündigung erhal-
ten oder einen Aufhebungsvertrag
unterschreiben, sich unverzüglich
nach Kenntnis des Beendigungszeit-
punkts persönlich bei der Agentur
für Arbeit arbeitsuchend zu melden.
Geschieht dies nicht, wird von den
ersten Arbeitslosengeld-Zahlungen
bis zu 1500 Euro abgezogen.
Mit ihremUrteil gaben die Kasse-

ler Richter einem Kraftfahrer Recht,
demdieArbeitsagentur 1050Euro ge-
kürzt hatte,weil er sich nachAnsicht
der Behörde 39 Tage zu spät gemel-
det hatte.Weil er dieRegelungunver-
schuldet nicht gekannt habe, sei ihm
auch kein Pflichtverstoß vorzuwer-
fen, entschieden die Richter.

Urteil zur Spekulationssteuer bringt
reuigen Steuersündern keine Vorteile
OLG Köln lässt eine sofortige Minderung der Einkommensteuerschuld nicht zu

Wechsel an der
Spitze des
Bundesfinanzhofs
Der bisherige Vizepräsident
des Bundesfinanzhofs (BFH)
Wolfgang Spindler ist seit
1. Juni Nachfolger der in den Ru-
hestand getretenen Präsiden-
tin Iris Ebling. Neuer Vize wird
der Vorsitzende Richter am
BFH Wilfried Wagner. Monika
Völlmeke wird Vorsitzende
Richterin. Sie übernimmt von
Iris Ebling den XI. Senat.

BGH-Richter Volker
Röhricht im Ruhestand
Der Vorsitzende Richter am
Bundesgerichtshof (BGH) Vol-
ker Röhricht ist in den Ruhe-
stand getreten. Sein Nachfol-
ger wird Wulff Goette. Neu im
II. Senat ist die bisherige Richte-
rin am Oberlandesgericht Mün-
chen Angelika Reichart.

Linklaters für Outsourcing
bei Karstadt mandatiert
Linklaters Oppenhoff & Rädler
hat die Deutsche Post AG und
DHL beim Outsourcing der Kar-
stadt Warenhaus Logistik und
der Quelle/Neckermann Logis-
tiksparte auf operative Töchter
der zur Deutschen Post gehören-
den DHL Solutions beraten. Die
Verträge laufen 10 Jahre und er-
reichen 530 Mill. Euro Umsatz
pro Jahr. Die Erlaubnis des Bun-
deskartellamts steht noch aus.

Latham & Watkins berät
bei Mega-Privatisierung
Die Wirtschaftssozietät Latham
& Watkins wird die Stadt Ham-
burg bei der Privatisierung der
Anstalt öffentlichen Rechts
„pflegen & wohnen“ beraten.
Diese Transaktion wird die bis-
her größte Privatisierung im Be-
reich von deutschen Pflegeein-
richtungen sein. Die Firma hat
über 3000 Pflegeplätze, knapp
1500 Mitarbeiter und einen Um-
satz von 98 Mill. Euro.
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crz GARMISCH. Wird ein Kauf-
mann wegen unseriöser Geschäft-
spraktiken vom weiteren Handel
beim Internetauktionshaus Ebay
ausgeschlossen, führt auch die Ein-
setzung eines Strohmannsnichtwei-
ter. Das Landgericht (LG) Berlin hat
die Sperrung der Ehefrau eines aus-
geschlossenen Mitglieds durch
Ebay bestätigt. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass sie die Waren
unter ihrem eigenen Namen weiter
vertrieben hatte, um damit die
Sperre ihres Ehemannes zu umge-
hen.
Dieser hatte mit Online-Auktio-

nen den Lebensunterhalt für sich
und seine Familie verdient. Über
das Internet verkaufte er pro Monat
zirka 200Artikel. Da sich zahlreiche
Käufer über die Höhe der Verpa-
ckungs- und Versandkosten be-
schwerten und den Ehemann der
Klägerin negativ bewerteten,
schloss Ebay diesen vom Handel
aus. Kurz darauf beantragte die Klä-
gerin für sich selbst die Mitglied-
schaft bei Ebay und führte den zu-
vor von ihrem Mann betriebenen
Handel fort. Als Ebay davon Kennt-
nis erlangte, wurde auch sie ohne
Vorwarnung innerhalb von 14 Tagen
abgeschaltet. Gegen die Kündigung
zog die Kundin vor Gericht.
Vergeblich. Selbst schuld, mein-

ten die Berliner Richter. Die Kundin
habe Ebay über eine wesentliche
Tatsache getäuscht. Hätte sie be-
reits mit demAntrag offenbart, dass
sie die Waren an Stelle ihres Ehe-
mannes anbieten wollte, wäre ihre
Registrierung nicht ohne weiteres
möglich gewesen. Einen Anspruch
auf Zugang bei Ebay habe die Kläge-
rinohnehinnicht. Aus derMarktfüh-
rerschaft von Ebay lasse sich keine
marktbeherrschende Stellung ablei-
ten, befand das Gericht und verwies
die Klägerin auf weitere Auktions-
häuser im Internet.

Gewerkschaften dürfen
sich Mitglieder abjagen
Koalitionsfreiheit umfasst Werbung bei der Konkurrenz

Arbeitgeber sind besser
vor Regress geschützt
Keine Arbeitslosengeldkürzung bei Unwissenheit

Für seine Feinde ist der Windenschwärmer kaum sichtbar. Ihre Gewinne
eben so gut vor dem Finanzamt zu verbergen, gelingt Firmen nur selten.

Wissen ist Ihr wichtigstes Kapital: Aktuelle
Urteile, Gesetze, Kommentare, Verwaltungsan-

weisungen – um auf Dauer erfolgreich zu sein,
muss Ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand sein.

Betriebswirtschaft, Steuer-, Wirtschafts- und
Arbeitsrecht: DER BETRIEB wählt aus, was neu
und wichtig ist. Fachredakteure und Top-Autoren
aus Praxis und Lehre kommentieren neue Gesetze,
Urteile und Entwicklungen. Als Spezialist haben
Sie jeden Freitag die Sicherheit, mit einem Blick in
DER BETRIEB alles Entscheidende zu wissen.

Testen Sie jetzt sechs
Wochen lang alle Vorteile von
DER BETRIEB mit 35 % Rabatt
für nur € 28,50. Faxen Sie ein-
fach den ausgefüllten Kupon
und sichern Sie sich die hoch-
wertige Bergmann Quartzuhr im
klassischen Retro-Design als
Dankeschön.

Diese Uhr
liegt für Sie bereit!

✁
Das Entscheidende wissen..

Gleich faxen an: 0211 . 13 35 22
Anrufen: 0 800 . 000 16 37 (kostenlos)

Oder klicken: www.der-betrieb.de

Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb der folgenden 2 Wochen ohne
Begründung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH*, Vertrieb, Kasernenstr. 67, 40213 Düsseldorf,
schriftlich per Datenträger (Postkarte, Brief etc.) widerrufen kann. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung. Dies bestätige ich mit meiner 2. Unterschrift. *AG Düsseldorf, HRB 62

Datum, 2. Unterschrift

Ja, ich will DER BETRIEB 6 Wochen für nur € 28,50 kennen lernen.
Ich spare jetzt 35% und erhalte die Bergmann Quartzuhr als Geschenk.
Wenn Ihr Angebot mich überzeugt, beziehe ich DER BETRIEB zum Vor-
zugspreis von € 282,– inkl. MwSt. und Porto (Studenten gegen Be-
scheinigung € 98,–). Andernfalls melde ich mich nach Erhalt des 5. Hef-
tes bei: Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, Abo-Service, Postf. 10 27
16, 40018 Düsseldorf. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten!!

Anschrift privat Anschrift geschäftlich
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Aktenzeichen
BSG: B 11a/11 AL 81/04 R

Aktenzeichen
BAG: 1 AZR 141/04

Aktenzeichen
LG Berlin: 14 O 482/04

Aktenzeichen
FG Baden-Württemberg: V 90/04
BVerfG: 2 BvL 17/02
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